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Satzung 
für die Emschergenossenschaft 

Vom 22. Januar 1991 

Die Genossenschaftsversammlung hat aufgrund des § 9 
Abs. 1 i. V. mit §§ 10 und 13 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Emschergenossenschaft (EmscherGG) vom 7. Februar 
1990 (GV. NW. S. 144) am 29. November 1990 die folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1 
Sitz der Genossenschaft 

(zu § 1 Abs. 2 EmscherGG) 

Die Emschergenossenschaft hat ihren Sitz in Essen. 

§ 2 
Genossenschaftsgebiet 

(zu § 4 EmscherGG) 

Die Grenzen des Genossenschaftsgebietes ergeben sich 
aus einer Übersichtskarte im Maßstab 1: 25000, die von 
der Genossenschaftsverwaltung aufbewahrt und fortge­
führt wird. 

§ 3 
Mindestbeitrag 

(zu § 5 Abs. 2 EmscherGG) 

Soweit die Mitgliedschaft in den Fällen des § 5 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 EmscherGG die Erreichung von 
Mindestbeiträgen voraussetzt, werden folgende Beitrags­
gruppen gebildet: 

1. - Oberirdische Gewässser, Abwasserkanäle 
und A-Pumpwerke 

- Abwasserbehandlungsanlagen und Klärschlamm­
beseitigung 

- Entphenolungsanlagen 
- Sonderinteressen 

2. Als Mindestbeitrag wird ein Jahresbeitrag von insge­
samt 20000 DM festgesetzt unter der Voraussetzung, 
daß das Mitglied einen anteiligen Jahresbeitrag in min­
destens einer der Beitragsgruppen 
- Oberirdische Gewässer, Abwasserkanäle 

und A-Pumpwerke von 1000 DM oder 
- Abwasserbehandlungsanlagen und Klärschlamm-

beseitigung von 10000 DM oder 
- Entphenolungsanlagen von 10 000 DM oder 
- Sonderinteressen von 100 DM 
erreicht oder überschreitet. 

3. Unterschreitet ein Mitglied in einer dieser Beitrags­
gruppen den anteiligen Jahresbeitrag, erlischt insoweit 
seine Mitgliedschaft nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 Satz 2 
EmscherGG. 

§4 
Verzeichnis der Genossen 
(zu § 5 Abs. 3 EmscherGG) 

Das Verzeichnis der Genossen wird jährlich unter Be­
rücksichtigung der festgesetzten Beitragsliste vom Vor­
stand aufgestellt. Jeder Genosse kann eine Kopie dieses 
Verzeichnisses anfordern. 

§5 
Besondere Pflichten der Genossen 

(zu § 6 Abs. 1 EmscherGG) 

(1) Die Genossen können die von der Emschergenossen­
schaft betriebenen und unterhaltenen Genossenschafts­
anlagen ihrem Zweck entsprechend insoweit benutzen, als 
dies mit der ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben 
der Emschergenossenschaft vereinbar ist. Rechte der Ge­
nossen und Pflichten zum Schutz der Genossenschafts­
anlagen und zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Er­
füllung der Genossenschaftsaufgaben sind durch beson­
deren Vertrag zu regeln. Die Benutzung von Grundstük­
ken der Emschergenossenschaft wird nur aufgrund ge­
sonderten Vertrages gewährt. Die Genehmigung der Be-

nutzung durch die Emschergenossenschaft schließt er­
forderliche privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche 
Entscheidungen anderer Rechtsträger oder Behörden 
nicht ein. 

(2) Die Genossen teilen !vlaßnahmen, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Genossenschaftsanlagen oder die 
Erfüllung der Genossenschaftsaufgaben haben, rechtzei­
tig der Emschergenossenschaft mit. Die Emschergenos­
senschaft teilt Unternehmen, die erhebliche Auswirkun­
gen auf Anlagen der Genossen haben, rechtzeitig den Ge­
nossen mit. 

§6 
Gesamtzahl der Delegierten 
(zu § 11 Abs. 1 EmscherGG) 

Die Genossenschaftsversammlung besteht aus höch­
stens 150 Delegierten. 

§ 7 
Beitragseinheit 

(zu § 11 Abs. 2 EmscherGG) 

Die Beitragseinheit, die zur Entsendung eines Delegier­
ten in die Genossenschaftsversammlung berechtigt, be­
trägt 11150 des Durchschnittes der von der Emschergenos­
senschaft festgesetzten letzten drei Jahresumlagen. Bei 
der Ermittlung der Beitragseinheiten eines Genossen 
wird vom Durchschnitt der festgesetzten Jahresbeiträge 
der letzten drei Jahre ausgegangen. Werden aufgrund von 
Rechtsbehelfen Beiträge erstattet, gelten die um die 
Rückzahlung verringerten Jahresbeiträge als festgesetzt. 
Das Jahr, in dem die Genossenschaftsversammlung neu 
gebildet wird, zählt bei den Ermittlungen nach den Sätzen 
1 bis 3 nicht mit. 

§B 
Stimmgruppen 

(zu § 11 Abs. 3 und § 12 Abs. 6 EmscherGG) 

(1) Jede Mitgliedergruppe LS. von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
bis 4 EmscherGG bildet eine Stimmgruppe. Gehört ein 
Genosse mehreren Mitgliedergruppen an, wird er mit sei­
nem gesamten Beitrag der Stimmgruppe zugeordnet, in 
der er den höchsten Beitragsteilbetrag aufweist. Inner­
halb der Stimmgruppen sind diejenigen Genossen bis zu 
einem vom Vorsitzenden des Genossenschaftsrates fest­
zusetzenden Zeitpunkt zur Benennung je eines Delegier­
ten für die Stimmgruppe berechtigt, welche die höchsten 
Beitragsteileinheiten in die Stimmgruppe einbringen. Die­
se Delegierten gelten als von der Stimmgruppe gewählt. 

(2) Unbeschadet vorstehender Regelung steht es jedem 
Genossen frei, innerhalb einer vom Vorsitzenden des Ge­
nossenschaftsrates festzusetzenden Frist für jeweils eine 
Amtsperiode von der Einbringung seiner Beitragsteil­
einheiten in eine Stimmgruppe abzusehen oder sich mit 
anderen Genossen zu einer eigenen Stimmgruppe zusam­
menzuschließen, welche die auf sie entfallenden Delegier­
ten wählt. Die Regelung nach Absatz 1 gilt dann für alle 
übrigen Genossen der Mitgliedergruppen. 

§9 
Genossenschaftsversammlung 

(zu § 14 Abs. 2 EmscherGG) 

(1) Die Sitzungen der Genossenschaftsversammlung 
sind grundsätzlich öffentlich. Gegenstände, die sich zur öf­
fentlichen Beratung nicht eignen, sind in nichtöffentlicher 
Sitzung zu behandeln. Die Entscheidung hierüber trifft die 
Genossenschaftsversammlung. 

(2) Abwesende Delegierte können sich nicht durch an­
wesende Delegierte vertreten lassen. 

(3) Über Beratungsgegenstände, die nicht auf der mit 
der Einladung versandten Tagesordnung stehen, kann nur 
bei einstimmiger Zustimmung ger anwesgnden Delegier­
ten Beschluß gefaßt werden. Uber die Anderungen der 
Satzung und der Veranlagungsgrundsätze sowie über die 
Wahl von Mitgliedern des Genossenschaftsrates darf ohne 
Ankündigung auf der Tagesordnung nicht beschlossen 
werden. 

(4) Scheidet ein Delegierter gemäß § 12 Abs. 5 Em­
scherGG aus der Genossenschaftsversammlung aus, so 



Gesetz- und Verordnungsblatt rur das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 6 vom 13. Februar 1991 27 

kann der entsendende Genosse oder im Falle des § 8 
Abs. 2 die eigene Stimmgruppe den Ersatzdelegierten be­
nennen und in die folgenden Sitzungen der Genossen­
schaftsversammlung entsenden. Gleiches gilt für das Aus­
scheiden eines Delegierten durch die Wahl zum stellver­
tretenden Mitglied des Genossenschaftsrates. 

(5) Die Amtszeit der Delegierten läuft jeweils mit Be­
ginn der Sitzung der nach fünf jähriger Amtsperiode neu­
gebildeten Genossenschaftsversammlung aus. 

(6) Im übrigen gilt die Geschäftsordnung der Genossen­
schaftsversammlung. 

§1O 
Genossenschaftsrat 

(zu § 15 Abs. 2 und Abs. 4 EmscherGG) 

(1) Für jedes Mitglied des Genossenschaftsrates wird in 
gleicher Weise ein stellvertretendes Mitglied gewählt. 
Stellvertretendes Mitglied kann nicht sein, wer Delegier­
ter der Genossenschaftsversammlung ist. 

(2) Zur Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer der Genos­
senschaft teilt der Vorsitzende des Genossenschaftsrates 
dem Personalrat rechtzeitig den Termin der Genossen­
schaftsversammlung mit, welche die Mitglieder gemäß 
§ 15 Abs. 1 Nr. 5 EmscherGG und ihre Stellvertreter wählt. 
Der Personalrat übersendet seine Wahlvorschläge späte­
stens vier Wochen vor der Sitzung des Genossenschafts­
rates, die der Sitzung der Genossenschaftsversammlung 
vorausgeht, an den Vorsitzenden des Genossenschafts­
rates. 

§11 
Zustimmung des Genossenschaftsrates 

(zu § 16 Abs. 5 Nr. 12 EmscherGG) 

Geschäfte und sonstige Angelegenheiten sind von her­
ausragender Bedeutung, wenn deren Wert - im Rahmen 
der Haushaltsermächtigung - 10 Millionen DM erreicht 
oder überschreitet. Für über- und außerplanmäßige Aus­
gaben gelten § 22 EmscherGG und die Bestimm.ungen der 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung der Em­
schergenossenschaft. 

§ 12 
Entscheidung des gesamten Vorstandes 

(zu § 10 Abs. 3 Nr. 7 EmscherGG) 

Eine Entscheidung des gesamten Vorstandes ist, unbe­
schadet der in § 20 Abs. 3 EmscherGG genannten Angele­
genheiten, bei Geschäften. deren Wert den Betrag von 
5 Mio. DM erreicht oder überschreitet, herbeizuführen. 

§ 13 
Verschwiegenheitspflichten 
(zu §§ 16 und 19 EmscherGG) 

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Ge­
nossenschaftsrates und des Widerspruchsausschusses so­
wie Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, über alle ihnen 
bei der Durchführung ihrer Aufgaben bekanntwerdenden 
Tatsachen und Rechtsverhältnisse Verschwiegenheit zu 
bewahren. Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich der be­
trieblichen Angelegenheiten eines Genossen, wie z. B. der 
Planungen, Produktionsabläufe. Betriebs- und Geschäfts­
geheimnisse. 

§ 14 
Rücklagen 

(zu § 23 Abs. 1 EmscherGG) 

(1) Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft, insbe­
sondere zur Deckung unvorhergesehener Ausgaben und 
nicht einziehbarer Beiträge, wird der Bestand des auf­
grund § 8 III des früheren Statuts gebildeten Bauerneu­
erungs- und Hilfsfonds in eine Allgemeine Rücklage über­
führt. Daneben können durch Haushaltsbeschluß beson­
dere Rücklagen gebildet werden. 

(2) Die Mittel der Rücklagen sollen sicher und ertrag­
bringend angelegt werden. Sie müssen für ihren Zweck 
rechtzeitig verfügbar sein; solange sie nicht benötigt wer­
den, können sie als innere Darlehen im Vermögenshaus­
halt eingesetzt werden. 

§ 15 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 

(zu § 23 Abs. 2 EmscherGG) 

(1) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
gelten, soweit nicht §§ 21-23 EmscherGG Bestimmungen 
treffen, grundsätzlich folgende Vorschriften in der jeweils 
gültigen Fassung: 

a) die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa­
len 6. Teil- Gemeindewirtschaft -, 

b) die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung 
des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaus­
haltsverordnung), 

c) die Verordnung über die Kassenführung der Gemein­
den (Gemeindekassenverordnung). 

(2) Im einzelnen sind von den vorgenannten Vorschrif­
ten Abweichungen zulässig, die wegen der Eigenart der 
Aufgaben der Emschergenossenschaft notwendig oder 
zweckmäßig sind. Einzelheiten ergeben sich aus der 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung der Em­
schergenassenschaft. 

§ 16 
Rechnungsprüfung 

(zu § 23 Abs. 2 EmscherGG) 

(1) Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung ge­
mäß § 13 Abs. 2 Nr.4 EmscherGG ist eine von der Genos­
senschaftsversammlung zu bestellende Wirtschaftsprü­
fungsgesellschaft, die die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlußprüfungen zu beachten hat. 

(2) Die Genossenschaftsversammlung wählt außerdem 
für jedes Haushaltsjahr drei Rechnungsprüfer, die unter­
schiedlichen Mitgliedergruppen angehören müssen. Rech­
nungsprüfer kann auch sein, wer nicht Delegierter, aber 
Genosse oder bei einem Genossen beruflich tätig ist. Wie­
derwahlen sind zulässig. 

(3) Die Rechnungsprüfer berichten in der hierzu vorge­
sehenen Sitzung der Genossenschaftsversammlung über 
das Ergebnis ihrer Prüfung. Sie stützen sich auf den Be­
richt der Prüfstelle für die Prüfung der Jahresrechnung 
und ihre eigenen ergänzenden Feststellungen. 

(4) Die Rechnungsprüfer schlagen der Genossenschafts­
versammlung die Entlastung des Vorstandes und die für 
das neue Haushaltsjahr zu bestellende Prüfstelle vor. 

§ 17 
Fälligkeit der Beiträge 

(zu § 24 Abs. 2 EmscherGG) 

(1) Die Beiträge sind in 12 Raten, jeweils am 15. eines 
Monats, fällig. 

(2) Abweichend davon gelten folgende Zahlungsweisen: 

a) Bei Jahresbeiträgen bis 50000 DM: Zahlung in einer 
Summe zum 30. Juni, 

b) bei Jahresbeiträgen von 50000 bis 200000 DM: Zahlung 
in 4 Raten zum 15. der Monate Februar, Mai, August 
und November. 

(3) Sofern der 15. oder 30. kein Bankarbeitstag ist, ist die 
Zahlung an dem vorherigen letzten Bankarbeitstag fällig. 

§ 18 
Vorteile und nachteilige Veränderungen 

von Nichtmitgliedern 
(zu § 25 Abs. 1 EmscherGG) 

Soweit es die Veranlagungsgrundsätze bestimmen, sind 
Vorteile und nachteilige Veränderungen 1.S. von § 25 
Abs.l EmscherGG der gewerblichen Unternehmen, Ver­
kehrsanlagen usw. nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und Satz 2 
EmscherGG, die den Mindestbeitrag nicht erreichen, mit 
dem Beitrag der Gemeinde, in der sie liegen, abgegolten. 
Die übrigen Vorteile und nachteiligen Veränderungen die­
ser Nichtmitglieder sind bei der Veranlagung der Gemein­
de besonders zu berücksichtigen, an deren Kanalisations­
netz sie angeschlossen sind. 
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§ 19 
Vorläufige Beiträge 

(zu § 26 Abs. 4 EmscherGG) 

Soweit es für die Verwaltung und die Arbeiten der Ge­
nossenschaft erforderlich ist, kann der Vorstand vor der 
Ermittlung und Bestimmung des Beitragsverhältnisses 
vorläufige Beiträge festsetzen. 

§ 20 
Beitragsmaßstab und Veranlagung 

(zu §§ 25, 26 und 6 EmscherGG) 

(1) Für die Festlegung der Beitragsmaßstäbe in den 
Veranlagungsgrundsätzen reicht eine annähernde Ermitt­
lung der Vorteile und nachteiligen Veränderungen aus. 

(2) Die Beiträge sind so lange nach dem Beitragsbe­
scheid des Vorjahres zu zahlen, bis der neue Beitragsbe­
scheid zugestellt ist. Differenzen zwischen dem neuen 
Beitrag und den vorläufig geleisteten Zahlungen sind bei 
der ersten Zahlung nach Zustellung des neuen Beitrags­
bescheides auszugleichen. 

(3) Die Genossen haben auf ihre Kosten alle für die Er­
mittlung des Beitragsverhältnisses und für die Veranla­
gung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß bis zum 
1. Juli eines jeden Jahres zu machen. Wird diese Frist ver­
säumt, kann der Vorstand die erforderliche Feststellung 
im Wege der Schätzung treffen. 

(4) Die Städte und Gemeinden haben der Emscherge­
nossenschaft auf Anfrage Auskunft über gewerbliche Un­
ternehmen, Verkehrsanlagen und sonstige Anlagen (§ 5 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EmscherGG) zu geben, die in ihrem 
Stadt- bzw. Gemeindegebiet für eine Mitgliedschaft ge­
mäß § 5 Abs. 2 EmscherGG in Betracht kommen. 

§ 21 
Bekanntmachungen 
(zu § 32 EmscherGG) 

(1) Die Bekanntmachungen der Emschergenossenschaft 
sind vom Vorsitzenden des Vorstands zu unterzeichnen. 

(2) Bekanntmachungen für die Genossen erfolgen durch 
unmittelbare schriftliche Unterrichtung. Dies gilt auch für 
umfangreiche Mitteilungen. 

(3) Die für die Öffentlichkeit bestimmten Mitteilungen 
werden im Bundesanzeiger, öffentliche Ausschreibungen 
werden im Bundesausschreibungsblatt bekanntgemacht. 

§ 22 

Genehmigung von Geschäften 
(zu § 37 Abs. 1 EmscherGG) 

(1) Als erheblicher Wert nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 Em­
scherGG gelten 
- bei der unentgeltlichen Veräußerung von Vermögens­

gegenständen 50000 DM, 
bei der unentgeltlichen Überlassung der Nutzung von 
Vermögensgegenständen auf Dauer jährlich 5000 DM. 

(2) Die Bestellung einer Sicherheit und die Übernahme 
einer Bürgschaft, Garantie oder sonstigen Gewährleistung 
nach § 37 Abs. 1 Nr. 5 EmscherGG stehen nicht in einem 
angemessenen Verhältnis zur Finanzkraft der Genossen­
schaft, wenn die sich daraus ergebenden Gesamtver­
pflichtungen 10 v.H. der zum Betriebshaushalt (Verwal­
tungshaushalt) zu leistenden Jahresbeiträge übersteigen. 

§ 23 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge­
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West­
falen in Kraft. 

Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des Emschergenossen­
schaftsgesetzes gegen die Satzung nach Ablauf eines Jah­
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge­
macht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­

kanntgemacht worden, 
c) der Vorstand hat den Beschluß der Genossenschafts­

versammlung vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Genossenschaft vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

Die vorstehende, mit Erlaß des Ministeriums für Um­
welt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nord­
rhein-Westfalen vom 7. Januar 1991- IV C 2-53.40.01- ge­
mäß § 10 Abs. 2 EmscherGG genehmigte Satzung sowie 
der Hinweis nach § 10 Abs. 5 EmscherGG werden hiermit 
gemäß § 10 Abs. 4 EmscherGG bekanntgemach~. 

Essen, den 22. Januar 1991 

Der Vorsitzende des Vorstandes 

Dr. Annen 
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